Handwerkskammer
Hannover

Hinweise zum Ausfiillen des Berufsausbildungsvertrages und

Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse
(§ 30 HWO, § 36 BBIG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit lhrem Entschluss einen Lehrling auszubilden, tragen Sie wesentlich zur Nachwuchssicherung im
Handwerk bei.

Der Berufsausbildungsvertrag besteht aus 9 Blattern (alle Blatter kbnnen auch in schwarz/weiB ausge-
druckt werden).

Blatt 1 > Hinweise zum Ausfillen des Berufsausbildungsvertrages
Blatt 2 (grtin) > Vertragsexemplar fur die Handwerkskammer
Blatt 3 (weif) > Antrag auf Eintragung in die Lehrlingsrolle fur die Handwerkskammer

Blatt 4 (blau) und 5 > Vertragsexemplar und Vertragsbedingungen fir den Auszubildenden

Blatt 6 (rot) und 7 > Vertragsexemplar und Vertragsbedingungen flir den Betrieb

Blatt 8 (gelb) und 9 > Vertragsexemplar und Vertragsbedingungen zur weiteren Verwendung
(Lohnausgleichskasse, Vormundschaftsgericht etc.)

Und so gehen Sie vor:
@ Bitte fullen Sie Blatt 1 vollstandig aus: Alle eingegebenen Daten werden automatisch auf die drei wei-
teren Vertragsexemplare Ubertragen.

@ lhre Betriebsnummer finden Sie auf Ihrer Handwerkskarte der Handwerkskammer Hannover.
® Bitte flillen Sie Blatt 3 (Eintragungsantrag) vollstandig aus.

Bei Minderjahrigen beachten:

@ Bei Auszubildenden unter 18 Jahren muss die &rztliche Bescheinigung Uber die Erstuntersuchung

gemaB § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz beigelegt werden. Ohne diese Bescheinigung darf die bzw.
der Jugendliche nicht beschéftigt werden.

@ Name und Anschrift der gesetzlichen Vertreter in die vorgesehenen Zeilen eintragen.
® Die gesetzlichen Vertreter miissen den Vertrag ebenfalls unterschreiben.

Anlagen bei Lehrzeitverkiirzungen:

Bei Lehrzeitverkirzung legen Sie bitte entsprechende Nachweise (z. B. Schulzeugnis, Abschlussprifungs-
zeugnis, Nachweis Uber Beginn und Ende der Vorlehre, etc.) in Kopie bei.

Unvollsténdig eingereichte Vertrage fliihren zu unnétigen Verzégerungen bei der Registrierung.

AbschlieBend:

Bitte alle Vertragsexemplare ausdrucken (auch in schwarz/wei3 mdglich), unterschreiben und ggf. mit den
dazu gehdrenden Anlagen an die zusténdige Innung (Kreishandwerkerschaft) senden. Bei nicht handwerk-

lichen Berufen, wie z. B. Birokaufleuten oder Kosmetikern, senden Sie die Unterlagen direkt an die Hand-
werkskammer Hannover.

Nach der Registrierung senden wir den Lehrvertrag an Sie zurlick. Eine Ausfertigung ist dem Lehrling aus-
zuhandigen.

Far die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhéltnisse erheben wir eine Einschreibe-
gebuhr.

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass der Lehrling bei der zustédndigen Berufsschule und bei der Kranken-
kasse angemeldet wird.

Bei Lehrlingen aus Nicht-EU-L&ndern beachten Sie bitte, dass dem Betrieb die Arbeitserlaubnis vorliegen
muss.

Tipp: Nutzen Sie in Zukunft unseren online-Vertrag! Wenn Sie sich tber Logln anmelden, werden die
Betriebsdaten gespeichert und missen nicht bei jedem Vertrag neu eingegeben werden. Sie gelangen zu

unserem online-Vertrag Gber unsere Homepage www.hwk-hannover.de, Gber ,,Aus- und Weiterbildung®,
dann ,Berufsausbildung” und , Lehrvertrag online®.

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich entweder an die zustandige Innung (Kreishandwerkerschaft) oder die
Handwerkskammer unter 0511 3 48 59-24 oder -25 (Lehrlingsrolle).

Handwerkskammer Hannover
Berliner Allee 17
30175 Hannover




Blatt 1: Fiir die Handwerkskammer

Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse (Lehrlingsrolle)

Liskow Druck und Verlag GmbH - Hannover — 03/2010

Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhaltnisse eingetragen. ' Ha ndwerks ka mmer
Hannover

Am

Handwerkskammer Hannover

Eingangsvermerk der Handwerkskammer i. A

Berufsausbildungsvertrag und Eintragungsantrag

Ausbildungsvertragsnummer: ’ ol e ‘—
HWK-Betriebsnummer /ggdf. Filiale  Geburtsdatum (Lehrling)
Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)’ und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)’
Firma / Betrieb Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBe, Hausnr.
PLZ Ort PLZ Ort
Telefon / Fax Telefon / Fax / E-Mail
E-Mail Geburtsort Staatsangehorigkeit mannl. weibl.

| X |

Verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname, Unterschrift

Bei Minderjahrigen: Arztliche Erstuntersuchung I:] ja
Ausbildungsstatte?, wenn vom Betriebssitz abweichend:
PLZ Ort Gesetzliche Vertreter (Eltern/Vormund) Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBe, Hausnr., PLZ, Ort, Telefon

Wird folgender Vertrag zur Ausbildung nach MaBgabe der Ausbildungsverordnung geschlossen:

Ausbildungsberuf ’ ‘

ggf. mit Fachrichtung / ’ ‘
Schwerpunkt / etc.

@ Die Ausbildungsdauer nach Ausbildungsordnung: [ | 3'/2Jahre =42 Mon. [ | 3Jahre =36 Mon. [ | 2 Jahre = 24 Mon.
Diese Ausbildungszeit verringert sichum [ |Monate und [ | Tage.

Grund (z. B.vorherige Berufsausbildung, ’ ‘
Schulabschluss, Alter Uber 21 Jahre) ’ ‘
(Nachweise in Kopie beifiigen)

Somit dauert die tatsachliche Ausbildungszeit vom (Beginn) | | bis (Ende) | |.

Die Probezeit betragt D 1 Monat oder D 2 Monate oder D 3 Monate oder D 4 Monate.

Die regelméBige Ausbildungszeit® betragt tagl. [ | Std./wéchentl. [ | Std. Teilzeitausbildung* | | ja
@ Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene | le | le | le | |€
Vergiitung (§ 5). Sie betragt zurzeit monatlich brutto: 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr

@ Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den gultigen Tarifvertragen.
Der Ausbildende gewédhrt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | |
| ‘ Werk- oder | ‘ Arbeitstage im Jahre | ‘
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | l

E Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); z. B. Hinweise auf anzuwendende Tarifvertrage, Betriebsvereinbarungen etc.

Die vorstehenden sowie die ,weiteren Vertragsbestimmungen“ (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum ’ ‘ Lehrling (Auszubildender) ’x ‘
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender) ’x ‘ Gesetzliche Vertreter ’x ‘

" Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgriinden auf die weibliche Form verzichtet.

2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstatten stattfindet, bitte vollstandige Angabe zu allen Ausbildungsstétten, inkl. konkreter Zeitrdume unter F oder als Anlage beifligen.
* Ggf. Auflistung entsprechender Wochentage beiftigen.

* Nachweise Uber Verkiirzungsgrund und Nachweis tiber pflegebediirftige Person/Kind.

HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhéltnis ergebenden Daten geméaB § 28 HwO und § 34/35 BBIiG werden bei den zustandigen Stellen gespeichert.



Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhiltnisse (§ 30 HwO; § 36 BBiG)

Wir beantragen mit Vorlage von mindestens drei Ausfertigungen
An die Handwerkskammer Hannover dieses abgeschlossenen Vertrages die Eintragung in das Ver-
liber Kreishandwerkerschaft/Innung zeichnis der Berufsausbildungsverhidltnisse der Handwerks-
kammer Hannover.

Hierzu machen wir folgende Angaben:

D Wir sind ein Betrieb des Offentlichen Dienstes.

Ausbilder

Bei neu benanntem Ausbilder bitte ausfiillen und Belege tiber Ausbildungsberechtigung und Anstellungsvertrag beifiigen.

| | | L L

Name, Vorname des Ausbilders/der Ausbilderin ggf. Geburtsname geb. am mannlich weiblich

D Meisterpriifung im -Handwerk

D Zuerkennung der fachlichen Eignung

D Sonstiges D Ausbildereignungspriifung

Lehrling (Auszubildende/r)

Letzte besuchte Schule/Schulform Schulabschluss Berufsvorbereitende Qualifizierung
Foérderschule ohne Schulabschluss/Abgangsklasse ED D keine
Hauptschule Hauptschulabschluss (9. Klasse) D Betriebliche QualifizierungsmaBnahme
Realschule Hauptschulabschluss (10. Klasse) D BerufsvorbereitungsmaBnahme

Gesamtschule Sekundarabschluss |/Realschulabschluss

Berufliche Vorbildung (Berufsausbildung)

Gymnasium Erweiterter Sekundarabschluss |

ohne
Berufsfachschule Fachhochschulreife
Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag

Berufseinstiegsklasse (BEK)/ erfolgreich beendet

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Allgemeine Hochschulreife/Abitur

NN

im Ausland erworbener Abschluss,

! ! Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag
Fachoberschule der nicht zuzuordnen ist

nicht erfolgreich beendet

[ OO OOon
O OO

Schulische Berufsausbildung
erfolgreich beendet

Der Lehrling (Auszubildende/r) besucht kiinftig folgende Berufsschule:

Berufsschule: ’ ‘ Ort: ’

Offentliche Foérderung des Ausbildungsverhéltnisses (monatlich, regelméBig, >50 % der Kosten)
D keine, da Uberwiegend betriebliche Finanzierung
D ja, und zwar durch: D Foérderprogramm des Bundes/Landes

D auBerbetriebliche Berufsausbildung nach SGB lll, § 241 (2) (i.d.R. von Bundesagentur fiir Arbeit
geforderte MaBnahmen)

D auBerbetriebliche Berufsausbildung fiir behinderte Menschen bzw. Reha nach SGB IIl, § 100 Nr. 5

Erklarung des Ausbildenden:

Die Einrichtungen unserer Ausbildungsstétten bieten — ggf. zusammen mit den im  Alle spéater eintretenden wesentlichen i.'\nderungen (z. B. Ausbilderwechsel)
Berufsausbildungsvertrag aufgefiihrten AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der werden der Handwerkskammer Hannover unverziiglich mitgeteilt.
Ausbildungsstétte — die Voraussetzung, dass die erforderlichen Kenntnisse, Fertig-
keiten und Fahigkeiten nach der Ausbildungsverordnung und dem Ausbildungs-
rahmenplan in vollem Umfang vermittelt werden kénnen. In der Person des Aus-
bildenden (Ausbildender ist der VertragsschlieBende — bei juristischen Personen die

vertretungsberechtigten Organe) und des von ihm ggf. bestellten Ausbilders liegen x
keine Grinde vor, die der Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes entgegen
stehen. Insbesondere besteht kein Verbot, Kinder und Jugendliche zu beschaftigen.  Ort/Datum/Ausbildungsbetrieb (Ausbildender) Unterschrift

Stellungnahme der Innung:

D Wir bestatigen die Eintragungsféahigkeit des Ausbildungsvertrages

Stempel der

INNUNG

Datum: Unterschrift:




Blatt 2: Fiir den Lehrling

Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhdltnisse (Lehrlingsrolle)

Liskow Druck und Verlag GmbH - Hannover — 03/2010

Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhaltnisse eingetragen. ' Ha ndwerks ka mmer
Hannover

Am

Handwerkskammer Hannover

Eingangsvermerk der Handwerkskammer i. A

Berufsausbildungsvertrag und Eintragungsantrag

Ausbildungsvertragsnummer: ’ Cor e ‘—
HWK-Betriebsnummer /ggdf. Filiale  Geburtsdatum (Lehrling)
Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)’ und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)’
Firma / Betrieb Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBe, Hausnr.
PLZ Ort PLZ Ort
Telefon / Fax Telefon / Fax / E-Mail
E-Mail Geburtsort Staatsangehorigkeit mannl. weibl.

| X |

Verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname, Unterschrift

Bei Minderjéhrigen: Arztliche Erstuntersuchung I:] ja
Ausbildungsstéatte?, wenn vom Betriebssitz abweichend:
PLZ Ort Gesetzliche Vertreter (Eltern/Vormund) Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBBe, Hausnr., PLZ, Ort, Telefon

Wird folgender Vertrag zur Ausbildung nach MaBgabe der Ausbildungsverordnung geschlossen:

Ausbildungsberuf ’ ‘

ggf. mit Fachrichtung / ’ ‘
Schwerpunkt / etc.

@ Die Ausbildungsdauer nach Ausbildungsordnung: [ | 3'/2Jahre =42 Mon. [ | 3Jahre =36 Mon. [ | 2 Jahre = 24 Mon.
Diese Ausbildungszeit verringert sichum [ |Monate und [ | Tage.

Grund (z. B.vorherige Berufsausbildung, ’ ‘
Schulabschluss, Alter Gber 21 Jahre) ’ ‘
(Nachweise in Kopie beifiigen)

Somit dauert die tatsachliche Ausbildungszeit vom (Beginn) | | bis (Ende) | |.

Die Probezeit betragt D 1 Monat oder D 2 Monate oder D 3 Monate oder D 4 Monate.

Die regelméBige Ausbildungszeit® betragt tigl. [ | Std./wéchentl. [ | Std. Teilzeitausbildung* | | ja
@ Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene | le | le | le | |€
Vergiitung (§ 5). Sie betragt zurzeit monatlich brutto: 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr

@ Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den giiltigen Tarifvertragen.
Der Ausbildende gewédhrt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | |
| ‘ Werk- oder | ‘ Arbeitstage im Jahre | ‘
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | l

E Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); z. B. Hinweise auf anzuwendende Tarifvertrage, Betriebsvereinbarungen etc.

Die vorstehenden sowie die ,weiteren Vertragsbestimmungen® (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum ’ ‘ Lehrling (Auszubildender) ’x ‘
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender) ’x ‘ Gesetzliche Vertreter ’x ‘

"Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgrtinden auf die weibliche Form verzichtet.

2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstatten stattfindet, bitte vollstandige Angabe zu allen Ausbildungsstétten, inkl. konkreter Zeitrdume unter F oder als Anlage beifligen.
* Ggf. Auflistung entsprechender Wochentage beiftigen.

* Nachweise Uber Verkiirzungsgrund und Nachweis tiber pflegebediirftige Person/Kind.

HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhaltnis ergebenden Daten geméaB § 28 HwO und § 34/35 BBiG werden bei den zustandigen Stellen gespeichert.



Weitere Vertragsbestimmungen

§ 1 Ausbildungsdauer
1. Verkiirzung der Ausbildungsdauer (siehe A")
Eine vorgehende Berufsausbildung kann auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden, sofern die dem
Vertrag zugrunde liegende Ausbildungsordnung eine Anrechnungsmaoglichkeit nach § 26 Abs. 2 Nr. 4 HwO
oder § 5 Abs. 2 Nr. 4 BBiG vorsieht.
Die Lénder kdnnen durch Rechtsverordnung bestimmen, ob Bewerber einen Rechtsanspruch auf Anrech-
nung beruflicher Vorbildung durch Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder der Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung haben bzw. ob eine obligatorische Anrechnung erfolgt.
Spétestens ab 1. August 2009 bedarf eine Anrechnung des gemeinsamen Antrages der Auszubildenden
und Ausbildenden (§ 7 BBIG).
Nach § 27b Absatz 1 HWO bzw. § 8 Abs. 1 BBIiG hat die Handwerkskammer auf gemeinsamen Antrag
der/des Auszubildenden und Ausbildenden die Ausbildungsdauer zu verkirzen, wenn zu erwarten ist, dass
das Ausbildungsziel in der verkirzten Zeit erreicht wird.
2. Dauer und Probezeit (siehe A' und B')
Wird die Ausbildung wéahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verléangert
sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
3. Vorzeitige B digung des Bert héltnisses
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter A’ vereinbarten Ausbildungszeit die Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den
Priifungsausschuss.
4. Verlangerung des Berufsausbildungsverhéltnisses
Besteht der Auszubildende die Gesellenpriifung/Abschlusspriifung nicht, so verldngert sich das Berufs-
ausbildungsverhaltnis auf sein Verlangen bis zur nachstmoglichen Wiederholungspriifung, héchstens um
ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,
1. Ausbildungsziel
daflir zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die zum
Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforderlich ist, und die Berufsausbildung
nach den beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsablaufs so durch-
zufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann.
2. Ausbilder
selbst auszubilden oder einen persédnlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdriicklich damit zu beauf-
tragen und diesen dem Auszubildenden jeweils bekannt zu geben. Unter der Verantwortung des Ausbil-
ders oder der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbil-
derin ist, aber die fur die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und persénlich geeignet ist.
3. Ausbildungsordnung
dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos auszuhéndigen.
4. Ausbildungsmittel
dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe zur Verfii-
gung zu stellen, die fur die Ausbildung in den betrieblichen und Uberbetrieblichen Ausbildungsstatten und
zum Ablegen von Zwischen- und Gesellenpriifungen/Abschlussprifungen, auch soweit solche nach
Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit stattfinden,
erforderlich sind.
5. Besuch der Berufsschule und von AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

(liberbetriebliche Unterweisung)

den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Besuch von angeordneten Ausbildungs-
maBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstéatte anzuhalten und freizustellen.
6. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spéter den schriftlichen Ausbildungsnachweis, der fir die
Berufsausbildung verlangt wird, kostenfrei auszuhéndigen und die ordnungsgemaBe Fihrung durch
regelméBige Abzeichnung zu Uberwachen.
7. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
dem Auszubildenden nur Aufgaben zu tbertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und seinen korper-
lichen Kraften angemessen sind.
8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und kérperlich nicht gefahr-
det wird.
9. Arztliche Untersuchungen
sich von dem jugendlichen Auszubildenden Bescheinigungen geméaB Jugendarbeitsschutzgesetz dartiber
vorlegen zu lassen, dass dieser
a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Beschéftigungsjahres nachuntersucht worden ist.
10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis der
Berufsausbildungsverhéltnisse bei der zustdndigen Handwerkskammer unter Beifligung der Vertrags-
niederschriften zu beantragen; Gleiches gilt bei spateren Anderungen wesentlicher Vertragsinhalte. Die
Gebtihr fur die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
héltnisse tragt der Ausbildende (Betrieb).
11. Anmeldung zu Priifungen
den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischenpriifungen und zur Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung anzumelden, fiir die Teilnahme freizustellen und die Prifungsgebiihren zu bezahlen. Bei
der Anmeldung zur Zwischenprifung ist bei Auszubildenden unter 18 Jahren die arztliche Bescheinigung
(Original oder Kopie) Uber die erste Nachuntersuchung gemaB JArbSchG beizufligen.

§ 3 Pflichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die berufliche Handlungsféhigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.
Der Auszubildende verpflichtet sich
1. Lernpflicht
die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszufiihren.
2. Berufsschulunterricht, Priifungen und sonstige MaBnahmen
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungs-
statte teilzunehmen, fir die er nach § 2 Nr. 5 freigestellt wird.
3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder
von anderen Personen, soweit sie als weisungsberechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt werden.
4. Betriebliche Ordnung
die fur die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu beachten.
5. Sorgfaltspflicht
Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihm Ubertra-
genen Arbeiten zu verwenden.
6. Betriebsgeheimnisse
Uber Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
7. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemas zu fiihren und regelmasig vor-
zulegen.
8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Ausbil-
dungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden und der voraussichtlichen Dauer
unverziiglich Nachricht zu geben.
Dauert die Arbeitsunféhigkeit langer als 3 Kalendertage, hat der Auszubildende eine arztliche Bescheini-
gung Uber die bestehende Arbeitsunfahigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spétestens an dem da-
rauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der &rztlichen Bescheini-
gung friiher zu verlangen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
9. Arztliche Untersuchung
soweit auf ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich arztlich
a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen

Diesem Berufsausbildungsvertrag liegt eine Aufstellung tber die sachliche und zeitliche Gliederung des Berufsausbildungsablaufs bei.

" Die Buchstaben verweisen auf den Text der ersten Vertragsseite.

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hiertiber
dem Ausbildenden vorzulegen.

10. Nebentéatigkeiten

Nebentatigkeiten nicht durchzufiihren, soweit keine vorherige schriftliche Genehmigung durch den Aus-

bildenden vorliegt.

§ 4 Ort der Ausbildung/Ausbildungsstétten
Die Ausbildung findet vorbehaltlich der Regelung nach § 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 2 Nr. 5 in der genann-
ten Ausbildungsstéatte und den mit dem Betriebssitz der fiir die Ausbildung Ublicherweise zusammenhan-
genden Bau-, Montage- und sonstigen Arbeitsstellen statt. Wird der Jugendliche an eine dieser Stellen ent-
sandt, bei der die tagliche Riickkehr unzumutbar ist, so gilt die Zustimmung zur auswartigen Unterbrin-
gung durch den gesetzlichen Vertreter als erteilt.

§ 5 Vergiitung und sonstige Leistungen

1. Tarifliche Vergiitung

Soweit Vergitungen tariflich geregelt und anwendbar (siehe F') oder nach § 11 vereinbart sind, gelten die

tariflichen Satze.

2. Falligkeit (H6he siehe D)

Die Vergiutung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die Urlaubszeit entfal-

lende Entgeld (Urlaubsentgeld) wird vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt. Die Beitrage fir die Sozialver-

sicherung tragen die VertragsschlieBenden nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Uber die

vereinbarte regelmaBige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéftigung ist besonders zu vergliten oder

durch entsprechende Freizeit auszugleichen.

3. Sachleistungen

Soweit der Ausbildende dem Auszubildenden Kost und/oder Wohnung gewahrt, gilt die Regelung des § 17

Abs. 2 BBIG.

4. Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

Der Ausbildende tragt die Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte geméaB § 2 Nr. 5, soweit

sie nicht anderweitig gedeckt sind. Dazu gehdren neben den Unterbringungs- auch die Fahrtkosten. Ist

eine auswartige Unterbringung erforderlich, so kénnen dem Auszubildenden anteilige Kosten fiir Ver-

pflegung in dem Umfang in Rechnung gestellt werden, in dem dieser Kosten einspart. Die Anrechnung von

anteiligen Kosten und Sachbezugswerten darf 75 % der vereinbarten Bruttoverglitung nicht tbersteigen.

Kosten, die durch den Besuch der Berufsschule entstehen, werden nicht vom Ausbildenden getragen.

5. Berufskleidung

Wird vom Ausbildenden eine besondere betriebstypische Berufskleidung vorgeschrieben, so wird sie dem

Auszubildenden zur Verfligung gestellt.

6. Fortzahlung der Vergiitung

Dem Auszubildenden ist die Vergiitung auch zu zahlen

a) fur die Zeit der Freistellung gemaB § 2 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie geméaB Jugendarbeits-
schutzgesetz an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorausgeht, ferner
fur die nach dem Gesetz erforderlichen &rztlichen Untersuchungen;

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er

- sich fur die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfillt,

- aus einem sonstigen in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus
dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erflllen.

Im Ubrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

§ 6 Ausbildungszeit und Urlaub

1. Ausbildungszeit (siehe C')

Bei noch nicht 18 Jahre alten Personen sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beach-
ten. Die hdchstzuléssige tagliche Beschaftigungszeit betragt 8 Stunden.

Wenn jedoch im Betrieb die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen auf weniger als 8 Stunden verkdirzt ist, kon-
nen Jugendliche an den Ubrigen Werktagen derselben Woche 8 1/2 Stunden beschaftigt werden. Die
héchstzulassige wochentliche Beschaftigungszeit betragt bei noch nicht 18 Jahre alten Personen nach
dem Jugendarbeitsschutzgesetz 40 Stunden; wenn eine tariflich glinstigere Regelung zur Anwendung
kommt, gilt diese. Die Ausbildung kann auf Antrag gemé&B § 8 Abs. 1 BBIG in Teilzeit durchgefiihrt werden.
2. Urlaub (siehe E)

Soweit nicht glinstigere Urlaubsregelungen zur Anwendung kommen, besteht ein jahrlicher Urlaubs-
anspruch von mindestens

30 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,
von mindestens

27 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,
von mindestens

25 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist,
von mindestens

24 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits
vollendet hat.

Werktage sind alle Tage, auBer Sonn- und gesetzliche Feiertage. Endet die Ausbildung nach dem 30.06.,
hat der Auszubildende Anspruch auf den gesamten gesetzlichen Jahresurlaub. Der Urlaub soll zusam-
menhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden. Wahrend des Urlaubs
darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kiindigung
1. Kiindigung wéhrend der Probezeit
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.
2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben
oder sich flir eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen will.
3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle § 7 Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde erfolgen.
4. Unwirksamkeit einer Kiindigung
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein Glteverfahren gemas § 9 ein-
geleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist gehemmt.

§ 8 Zeugnis
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses ein Zeugnis
auszustellen. Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeftihrt, so soll auch der Ausbilder
das Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten tiber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung
sowie Uber die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten des Auszubildenden. Auf
Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben Uber Verhalten und Leistung aufzunehmen.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten
Fur alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der
Ausschuss flr Lehrlingsstreitigkeiten der 6rtlich zustédndigen Innung bzw. der Ausschuss zur Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und nicht handwerklichen Auszubildenden der Handwerkskammer
Hannover anzurufen, sofern ein solcher Ausschuss besteht. Dies gilt nicht, sofern Anspriiche aus dem
Ausbildungsverhaltnis erst nach dessen Beendigung geltend gemacht werden.

§ 10 Erfillungsort und Gerichtsstand
Erflllungsort flr alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstétte; er gilt auch als
Gerichtsstand.

§ 11 Sonstige Vereinbarungen
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhaltnis betreffen, kénnen nur durch schrift-
liche Erganzung unter F' dieses Berufsausbildungsvertrages getroffen werden.

Stand 03/2010



Blatt 3: Fiir den Betrieb

Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse (Lehrlingsrolle)

Liskow Druck und Verlag GmbH - Hannover — 03/2010

Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhaltnisse eingetragen. ' Ha ndwerks ka mmer
Hannover

Am

Handwerkskammer Hannover

Eingangsvermerk der Handwerkskammer i. A

Berufsausbildungsvertrag und Eintragungsantrag

Ausbildungsvertragsnummer: ’ ol o ‘—u

HWK-Betriebsnummer /ggf. Filiale  Geburtsdatum (Lehrling)
Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)’ und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)’
| | | |
Firma / Betrieb Name, Vorname
| | | |
StraBe, Hausnr. StraBe, Hausnr.
| | | | | | | |
PLZ Ort PLZ Ort
’Telefon / Fax ‘ ’Telefon / Fax / E-Mail ‘
| | | | | |
E-Mail Geburtsort Staatsangehorigkeit mannl. weibl.

| X |

Verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname, Unterschrift

Bei Minderjahrigen: Arztliche Erstuntersuchung I:] ja
Ausbildungsstéatte?, wenn vom Betriebssitz abweichend:
PLZ Ort Gesetzliche Vertreter (Eltern/Vormund) Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBBe, Hausnr., PLZ, Ort, Telefon

Wird folgender Vertrag zur Ausbildung nach MaBgabe der Ausbildungsverordnung geschlossen:

Ausbildungsberuf ’ ‘

ggf. mit Fachrichtung / ’ ‘
Schwerpunkt / etc.

@ Die Ausbildungsdauer nach Ausbildungsordnung: [ | 3'/.Jahre =42 Mon. [ | 3Jahre =36 Mon. [ | 2 Jahre = 24 Mon.
Diese Ausbildungszeit verringert sichum [ |Monate und [ | Tage.

Grund (z. B.vorherige Berufsausbildung, ’ ‘
Schulabschluss, Alter Gber 21 Jahre) ’ ‘
(Nachweise in Kopie beifiigen)

Somit dauert die tatsachliche Ausbildungszeit vom (Beginn) | | bis (Ende) | |.

Die Probezeit betragt D 1 Monat oder D 2 Monate oder D 3 Monate oder D 4 Monate.

Die regelméBige Ausbildungszeit® betrégt tigl. [ | Std./wéchentl. [ | Std. Teilzeitausbildung* | | ja
@ Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene | le | le | le | |€
Vergiitung (§ 5). Sie betragt zurzeit monatlich brutto: 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr

@ Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den giiltigen Tarifvertragen.
Der Ausbildende gewé&hrt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | |
| ‘ Werk- oder | ‘ Arbeitstage im Jahre | ‘
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | l

E Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); z. B. Hinweise auf anzuwendende Tarifvertrage, Betriebsvereinbarungen etc.

Die vorstehenden sowie die ,weiteren Vertragsbestimmungen® (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum ’ ‘ Lehrling (Auszubildender) ’x ‘
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender) ’x ‘ Gesetzliche Vertreter ’x ‘

" Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgriinden auf die weibliche Form verzichtet.

2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstatten stattfindet, bitte vollstandige Angabe zu allen Ausbildungsstétten, inkl. konkreter Zeitrdume unter F oder als Anlage beifligen.
3 Ggf. Auflistung entsprechender Wochentage beiftigen.

* Nachweise Uber Verkiirzungsgrund und Nachweis iiber pflegebediirftige Person/Kind.

HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhéltnis ergebenden Daten gemé&B § 28 HwO und § 34/35 BBiG werden bei den zustandigen Stellen gespeichert.



Weitere Vertragsbestimmungen

§ 1 Ausbildungsdauer
1. Verkiirzung der Ausbildungsdauer (siehe A")
Eine vorgehende Berufsausbildung kann auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden, sofern die dem
Vertrag zugrunde liegende Ausbildungsordnung eine Anrechnungsmaoglichkeit nach § 26 Abs. 2 Nr. 4 HwO
oder § 5 Abs. 2 Nr. 4 BBiG vorsieht.
Die Lénder kdnnen durch Rechtsverordnung bestimmen, ob Bewerber einen Rechtsanspruch auf Anrech-
nung beruflicher Vorbildung durch Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder der Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung haben bzw. ob eine obligatorische Anrechnung erfolgt.
Spétestens ab 1. August 2009 bedarf eine Anrechnung des gemeinsamen Antrages der Auszubildenden
und Ausbildenden (§ 7 BBIG).
Nach § 27b Absatz 1 HWO bzw. § 8 Abs. 1 BBIiG hat die Handwerkskammer auf gemeinsamen Antrag
der/des Auszubildenden und Ausbildenden die Ausbildungsdauer zu verkirzen, wenn zu erwarten ist, dass
das Ausbildungsziel in der verkirzten Zeit erreicht wird.
2. Dauer und Probezeit (siehe A' und B')
Wird die Ausbildung wéahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verléangert
sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
3. Vorzeitige B digung des Bert héltnisses
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter A’ vereinbarten Ausbildungszeit die Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den
Priifungsausschuss.
4. Verlangerung des Berufsausbildungsverhéltnisses
Besteht der Auszubildende die Gesellenpriifung/Abschlusspriifung nicht, so verldngert sich das Berufs-
ausbildungsverhaltnis auf sein Verlangen bis zur nachstmoglichen Wiederholungspriifung, héchstens um
ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,
1. Ausbildungsziel
daflir zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die zum
Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforderlich ist, und die Berufsausbildung
nach den beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsablaufs so durch-
zufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann.
2. Ausbilder
selbst auszubilden oder einen persédnlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdriicklich damit zu beauf-
tragen und diesen dem Auszubildenden jeweils bekannt zu geben. Unter der Verantwortung des Ausbil-
ders oder der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbil-
derin ist, aber die fur die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und persénlich geeignet ist.
3. Ausbildungsordnung
dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos auszuhéndigen.
4. Ausbildungsmittel
dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe zur Verfii-
gung zu stellen, die fur die Ausbildung in den betrieblichen und Uberbetrieblichen Ausbildungsstatten und
zum Ablegen von Zwischen- und Gesellenpriifungen/Abschlussprifungen, auch soweit solche nach
Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit stattfinden,
erforderlich sind.
5. Besuch der Berufsschule und von AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

(liberbetriebliche Unterweisung)

den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Besuch von angeordneten Ausbildungs-
maBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstéatte anzuhalten und freizustellen.
6. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spéter den schriftlichen Ausbildungsnachweis, der fir die
Berufsausbildung verlangt wird, kostenfrei auszuhéndigen und die ordnungsgemaBe Fihrung durch
regelméBige Abzeichnung zu Uberwachen.
7. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
dem Auszubildenden nur Aufgaben zu tbertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und seinen korper-
lichen Kraften angemessen sind.
8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und kérperlich nicht gefahr-
det wird.
9. Arztliche Untersuchungen
sich von dem jugendlichen Auszubildenden Bescheinigungen geméaB Jugendarbeitsschutzgesetz dartiber
vorlegen zu lassen, dass dieser
a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Beschéftigungsjahres nachuntersucht worden ist.
10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis der
Berufsausbildungsverhéltnisse bei der zustdndigen Handwerkskammer unter Beifligung der Vertrags-
niederschriften zu beantragen; Gleiches gilt bei spateren Anderungen wesentlicher Vertragsinhalte. Die
Gebtihr fur die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
héltnisse tragt der Ausbildende (Betrieb).
11. Anmeldung zu Priifungen
den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischenpriifungen und zur Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung anzumelden, fiir die Teilnahme freizustellen und die Prifungsgebiihren zu bezahlen. Bei
der Anmeldung zur Zwischenprifung ist bei Auszubildenden unter 18 Jahren die arztliche Bescheinigung
(Original oder Kopie) Uber die erste Nachuntersuchung gemaB JArbSchG beizufligen.

§ 3 Pflichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die berufliche Handlungsféhigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.
Der Auszubildende verpflichtet sich
1. Lernpflicht
die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszufiihren.
2. Berufsschulunterricht, Priifungen und sonstige MaBnahmen
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungs-
statte teilzunehmen, fir die er nach § 2 Nr. 5 freigestellt wird.
3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder
von anderen Personen, soweit sie als weisungsberechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt werden.
4. Betriebliche Ordnung
die fur die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu beachten.
5. Sorgfaltspflicht
Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihm Ubertra-
genen Arbeiten zu verwenden.
6. Betriebsgeheimnisse
Uber Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
7. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemas zu fiihren und regelmasig vor-
zulegen.
8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Ausbil-
dungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden und der voraussichtlichen Dauer
unverziiglich Nachricht zu geben.
Dauert die Arbeitsunféhigkeit langer als 3 Kalendertage, hat der Auszubildende eine arztliche Bescheini-
gung Uber die bestehende Arbeitsunfahigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spétestens an dem da-
rauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der &rztlichen Bescheini-
gung friiher zu verlangen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
9. Arztliche Untersuchung
soweit auf ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich arztlich
a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen

Diesem Berufsausbildungsvertrag liegt eine Aufstellung tber die sachliche und zeitliche Gliederung des Berufsausbildungsablaufs bei.

" Die Buchstaben verweisen auf den Text der ersten Vertragsseite.

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hiertiber
dem Ausbildenden vorzulegen.

10. Nebentéatigkeiten

Nebentatigkeiten nicht durchzufiihren, soweit keine vorherige schriftliche Genehmigung durch den Aus-

bildenden vorliegt.

§ 4 Ort der Ausbildung/Ausbildungsstétten
Die Ausbildung findet vorbehaltlich der Regelung nach § 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 2 Nr. 5 in der genann-
ten Ausbildungsstéatte und den mit dem Betriebssitz der fiir die Ausbildung Ublicherweise zusammenhan-
genden Bau-, Montage- und sonstigen Arbeitsstellen statt. Wird der Jugendliche an eine dieser Stellen ent-
sandt, bei der die tagliche Riickkehr unzumutbar ist, so gilt die Zustimmung zur auswartigen Unterbrin-
gung durch den gesetzlichen Vertreter als erteilt.

§ 5 Vergiitung und sonstige Leistungen

1. Tarifliche Vergiitung

Soweit Vergitungen tariflich geregelt und anwendbar (siehe F') oder nach § 11 vereinbart sind, gelten die

tariflichen Satze.

2. Falligkeit (H6he siehe D)

Die Vergiutung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die Urlaubszeit entfal-

lende Entgeld (Urlaubsentgeld) wird vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt. Die Beitrage fir die Sozialver-

sicherung tragen die VertragsschlieBenden nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Uber die

vereinbarte regelmaBige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéftigung ist besonders zu vergliten oder

durch entsprechende Freizeit auszugleichen.

3. Sachleistungen

Soweit der Ausbildende dem Auszubildenden Kost und/oder Wohnung gewahrt, gilt die Regelung des § 17

Abs. 2 BBIG.

4. Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

Der Ausbildende tragt die Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte geméaB § 2 Nr. 5, soweit

sie nicht anderweitig gedeckt sind. Dazu gehdren neben den Unterbringungs- auch die Fahrtkosten. Ist

eine auswartige Unterbringung erforderlich, so kénnen dem Auszubildenden anteilige Kosten fiir Ver-

pflegung in dem Umfang in Rechnung gestellt werden, in dem dieser Kosten einspart. Die Anrechnung von

anteiligen Kosten und Sachbezugswerten darf 75 % der vereinbarten Bruttoverglitung nicht tbersteigen.

Kosten, die durch den Besuch der Berufsschule entstehen, werden nicht vom Ausbildenden getragen.

5. Berufskleidung

Wird vom Ausbildenden eine besondere betriebstypische Berufskleidung vorgeschrieben, so wird sie dem

Auszubildenden zur Verfligung gestellt.

6. Fortzahlung der Vergiitung

Dem Auszubildenden ist die Vergiitung auch zu zahlen

a) fur die Zeit der Freistellung gemaB § 2 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie geméaB Jugendarbeits-
schutzgesetz an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorausgeht, ferner
fur die nach dem Gesetz erforderlichen &rztlichen Untersuchungen;

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er

- sich fur die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfillt,

- aus einem sonstigen in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus
dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erflllen.

Im Ubrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

§ 6 Ausbildungszeit und Urlaub

1. Ausbildungszeit (siehe C')

Bei noch nicht 18 Jahre alten Personen sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beach-
ten. Die hdchstzuléssige tagliche Beschaftigungszeit betragt 8 Stunden.

Wenn jedoch im Betrieb die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen auf weniger als 8 Stunden verkdirzt ist, kon-
nen Jugendliche an den Ubrigen Werktagen derselben Woche 8 1/2 Stunden beschaftigt werden. Die
héchstzulassige wochentliche Beschaftigungszeit betragt bei noch nicht 18 Jahre alten Personen nach
dem Jugendarbeitsschutzgesetz 40 Stunden; wenn eine tariflich glinstigere Regelung zur Anwendung
kommt, gilt diese. Die Ausbildung kann auf Antrag gemé&B § 8 Abs. 1 BBIG in Teilzeit durchgefiihrt werden.
2. Urlaub (siehe E)

Soweit nicht glinstigere Urlaubsregelungen zur Anwendung kommen, besteht ein jahrlicher Urlaubs-
anspruch von mindestens

30 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,
von mindestens

27 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,
von mindestens

25 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist,
von mindestens

24 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits
vollendet hat.

Werktage sind alle Tage, auBer Sonn- und gesetzliche Feiertage. Endet die Ausbildung nach dem 30.06.,
hat der Auszubildende Anspruch auf den gesamten gesetzlichen Jahresurlaub. Der Urlaub soll zusam-
menhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden. Wahrend des Urlaubs
darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kiindigung
1. Kiindigung wéhrend der Probezeit
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.
2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben
oder sich flir eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen will.
3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle § 7 Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde erfolgen.
4. Unwirksamkeit einer Kiindigung
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein Glteverfahren gemas § 9 ein-
geleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist gehemmt.

§ 8 Zeugnis
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses ein Zeugnis
auszustellen. Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeftihrt, so soll auch der Ausbilder
das Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten tiber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung
sowie Uber die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten des Auszubildenden. Auf
Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben Uber Verhalten und Leistung aufzunehmen.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten
Fur alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der
Ausschuss flr Lehrlingsstreitigkeiten der 6rtlich zustédndigen Innung bzw. der Ausschuss zur Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und nicht handwerklichen Auszubildenden der Handwerkskammer
Hannover anzurufen, sofern ein solcher Ausschuss besteht. Dies gilt nicht, sofern Anspriiche aus dem
Ausbildungsverhaltnis erst nach dessen Beendigung geltend gemacht werden.

§ 10 Erfillungsort und Gerichtsstand
Erflllungsort flr alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstétte; er gilt auch als
Gerichtsstand.

§ 11 Sonstige Vereinbarungen
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhaltnis betreffen, kénnen nur durch schrift-
liche Erganzung unter F' dieses Berufsausbildungsvertrages getroffen werden.

Stand 03/2010



Blatt 4: Zur weiteren Verwendung

Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse (Lehrlingsrolle)

Liskow Druck und Verlag GmbH - Hannover - 03/2010

Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhaltnisse eingetragen. ' Ha ndwerks ka mmer
Hannover

Am

Handwerkskammer Hannover

Eingangsvermerk der Handwerkskammer i. A

Berufsausbildungsvertrag und Eintragungsantrag

Ausbildungsvertragsnummer: ’ R ‘—u

HWK-Betriebsnummer /ggf. Filiale  Geburtsdatum (Lehrling)
Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)’ und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)’
| | | |
Firma / Betrieb Name, Vorname
| | | |
StraBe, Hausnr. StraBe, Hausnr.
| | | | | | | |
PLZ Ort PLZ Ort
’Telefon / Fax ‘ ’Telefon / Fax / E-Mail ‘
| | | | | |
E-Mail Geburtsort Staatsangehorigkeit mannl. weibl.

| X |

Verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname, Unterschrift

Bei Minderjéhrigen: Arztliche Erstuntersuchung I:] ja
Ausbildungsstéatte?, wenn vom Betriebssitz abweichend:
PLZ Ort Gesetzliche Vertreter (Eltern/Vormund) Name, Vorname
StraBe, Hausnr. StraBBe, Hausnr., PLZ, Ort, Telefon

Wird folgender Vertrag zur Ausbildung nach MaBgabe der Ausbildungsverordnung geschlossen:

Ausbildungsberuf ’ ‘

ggf. mit Fachrichtung / ’ ‘
Schwerpunkt / etc.

@ Die Ausbildungsdauer nach Ausbildungsordnung: [ | 3'/2Jahre =42 Mon. [ | 3Jahre =36 Mon. [ | 2 Jahre = 24 Mon.
Diese Ausbildungszeit verringert sichum [ |Monate und [ | Tage.

Grund (z. B.vorherige Berufsausbildung, ’ ‘
Schulabschluss, Alter tGber 21 Jahre) ’ ‘
(Nachweise in Kopie beifiigen)

Somit dauert die tatsachliche Ausbildungszeit vom (Beginn) | | bis (Ende) | |.

Die Probezeit betragt D 1 Monat oder D 2 Monate oder D 3 Monate oder D 4 Monate.

Die regelméBige Ausbildungszeit® betrégt tigl. [ | Std./wéchentl. [ | Std. Teilzeitausbildung* | | ja
@ Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene | le | le | le | |€
Vergiitung (§ 5). Sie betragt zurzeit monatlich brutto: 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr

@ Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den giltigen Tarifvertragen.
Der Ausbildende gewé&hrt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| l Werk- oder | l Arbeitstage im Jahre | l
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | |
| ‘ Werk- oder | ‘ Arbeitstage im Jahre | ‘
| | Werk- oder | | Arbeitstage im Jahre | l

E Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); z. B. Hinweise auf anzuwendende Tarifvertrage, Betriebsvereinbarungen etc.

Die vorstehenden sowie die ,weiteren Vertragsbestimmungen® (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum ’ ‘ Lehrling (Auszubildender) ’x ‘
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender) ’x ‘ Gesetzliche Vertreter ’x ‘

" Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgrtinden auf die weibliche Form verzichtet.

2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstatten stattfindet, bitte vollstdndige Angabe zu allen Ausbildungsstétten, inkl. konkreter Zeitrdume unter F oder als Anlage beifligen.
3 Ggf. Auflistung entsprechender Wochentage beifligen.

* Nachweise Uber Verkiirzungsgrund und Nachweis tiber pflegebediirftige Person/Kind.

HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhaltnis ergebenden Daten gemaB § 28 HwO und § 34/35 BBiG werden bei den zustandigen Stellen gespeichert.



Weitere Vertragsbestimmungen

§ 1 Ausbildungsdauer
1. Verkiirzung der Ausbildungsdauer (siehe A")
Eine vorgehende Berufsausbildung kann auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden, sofern die dem
Vertrag zugrunde liegende Ausbildungsordnung eine Anrechnungsmaoglichkeit nach § 26 Abs. 2 Nr. 4 HwO
oder § 5 Abs. 2 Nr. 4 BBiG vorsieht.
Die Lénder kdnnen durch Rechtsverordnung bestimmen, ob Bewerber einen Rechtsanspruch auf Anrech-
nung beruflicher Vorbildung durch Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder der Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung haben bzw. ob eine obligatorische Anrechnung erfolgt.
Spétestens ab 1. August 2009 bedarf eine Anrechnung des gemeinsamen Antrages der Auszubildenden
und Ausbildenden (§ 7 BBIG).
Nach § 27b Absatz 1 HWO bzw. § 8 Abs. 1 BBIiG hat die Handwerkskammer auf gemeinsamen Antrag
der/des Auszubildenden und Ausbildenden die Ausbildungsdauer zu verkirzen, wenn zu erwarten ist, dass
das Ausbildungsziel in der verkirzten Zeit erreicht wird.
2. Dauer und Probezeit (siehe A' und B')
Wird die Ausbildung wéahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verléangert
sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
3. Vorzeitige B digung des Bert héltnisses
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter A’ vereinbarten Ausbildungszeit die Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den
Priifungsausschuss.
4. Verlangerung des Berufsausbildungsverhéltnisses
Besteht der Auszubildende die Gesellenpriifung/Abschlusspriifung nicht, so verldngert sich das Berufs-
ausbildungsverhaltnis auf sein Verlangen bis zur nachstmoglichen Wiederholungspriifung, héchstens um
ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,
1. Ausbildungsziel
daflir zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die zum
Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforderlich ist, und die Berufsausbildung
nach den beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsablaufs so durch-
zufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann.
2. Ausbilder
selbst auszubilden oder einen persédnlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdriicklich damit zu beauf-
tragen und diesen dem Auszubildenden jeweils bekannt zu geben. Unter der Verantwortung des Ausbil-
ders oder der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbil-
derin ist, aber die fur die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und persénlich geeignet ist.
3. Ausbildungsordnung
dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos auszuhéndigen.
4. Ausbildungsmittel
dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe zur Verfii-
gung zu stellen, die fur die Ausbildung in den betrieblichen und Uberbetrieblichen Ausbildungsstatten und
zum Ablegen von Zwischen- und Gesellenpriifungen/Abschlussprifungen, auch soweit solche nach
Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit stattfinden,
erforderlich sind.
5. Besuch der Berufsschule und von AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

(liberbetriebliche Unterweisung)

den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Besuch von angeordneten Ausbildungs-
maBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstéatte anzuhalten und freizustellen.
6. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spéter den schriftlichen Ausbildungsnachweis, der fir die
Berufsausbildung verlangt wird, kostenfrei auszuhéndigen und die ordnungsgemaBe Fihrung durch
regelméBige Abzeichnung zu Uberwachen.
7. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
dem Auszubildenden nur Aufgaben zu tbertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und seinen korper-
lichen Kraften angemessen sind.
8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und kérperlich nicht gefahr-
det wird.
9. Arztliche Untersuchungen
sich von dem jugendlichen Auszubildenden Bescheinigungen geméaB Jugendarbeitsschutzgesetz dartiber
vorlegen zu lassen, dass dieser
a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Beschéftigungsjahres nachuntersucht worden ist.
10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis der
Berufsausbildungsverhéltnisse bei der zustdndigen Handwerkskammer unter Beifligung der Vertrags-
niederschriften zu beantragen; Gleiches gilt bei spateren Anderungen wesentlicher Vertragsinhalte. Die
Gebtihr fur die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
héltnisse tragt der Ausbildende (Betrieb).
11. Anmeldung zu Priifungen
den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischenpriifungen und zur Gesellenpriifung/
Abschlusspriifung anzumelden, fiir die Teilnahme freizustellen und die Prifungsgebiihren zu bezahlen. Bei
der Anmeldung zur Zwischenprifung ist bei Auszubildenden unter 18 Jahren die arztliche Bescheinigung
(Original oder Kopie) Uber die erste Nachuntersuchung gemaB JArbSchG beizufligen.

§ 3 Pflichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die berufliche Handlungsféhigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.
Der Auszubildende verpflichtet sich
1. Lernpflicht
die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszufiihren.
2. Berufsschulunterricht, Priifungen und sonstige MaBnahmen
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungs-
statte teilzunehmen, fir die er nach § 2 Nr. 5 freigestellt wird.
3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder
von anderen Personen, soweit sie als weisungsberechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt werden.
4. Betriebliche Ordnung
die fur die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu beachten.
5. Sorgfaltspflicht
Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihm Ubertra-
genen Arbeiten zu verwenden.
6. Betriebsgeheimnisse
Uber Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
7. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemas zu fiihren und regelmasig vor-
zulegen.
8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Ausbil-
dungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden und der voraussichtlichen Dauer
unverziiglich Nachricht zu geben.
Dauert die Arbeitsunféhigkeit langer als 3 Kalendertage, hat der Auszubildende eine arztliche Bescheini-
gung Uber die bestehende Arbeitsunfahigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spétestens an dem da-
rauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der &rztlichen Bescheini-
gung friiher zu verlangen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
9. Arztliche Untersuchung
soweit auf ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich arztlich
a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen

Diesem Berufsausbildungsvertrag liegt eine Aufstellung tber die sachliche und zeitliche Gliederung des Berufsausbildungsablaufs bei.

" Die Buchstaben verweisen auf den Text der ersten Vertragsseite.

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hiertiber
dem Ausbildenden vorzulegen.

10. Nebentéatigkeiten

Nebentatigkeiten nicht durchzufiihren, soweit keine vorherige schriftliche Genehmigung durch den Aus-

bildenden vorliegt.

§ 4 Ort der Ausbildung/Ausbildungsstétten
Die Ausbildung findet vorbehaltlich der Regelung nach § 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 2 Nr. 5 in der genann-
ten Ausbildungsstéatte und den mit dem Betriebssitz der fiir die Ausbildung Ublicherweise zusammenhan-
genden Bau-, Montage- und sonstigen Arbeitsstellen statt. Wird der Jugendliche an eine dieser Stellen ent-
sandt, bei der die tagliche Riickkehr unzumutbar ist, so gilt die Zustimmung zur auswartigen Unterbrin-
gung durch den gesetzlichen Vertreter als erteilt.

§ 5 Vergiitung und sonstige Leistungen

1. Tarifliche Vergiitung

Soweit Vergitungen tariflich geregelt und anwendbar (siehe F') oder nach § 11 vereinbart sind, gelten die

tariflichen Satze.

2. Falligkeit (H6he siehe D)

Die Vergiutung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die Urlaubszeit entfal-

lende Entgeld (Urlaubsentgeld) wird vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt. Die Beitrage fir die Sozialver-

sicherung tragen die VertragsschlieBenden nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Uber die

vereinbarte regelmaBige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéftigung ist besonders zu vergliten oder

durch entsprechende Freizeit auszugleichen.

3. Sachleistungen

Soweit der Ausbildende dem Auszubildenden Kost und/oder Wohnung gewahrt, gilt die Regelung des § 17

Abs. 2 BBIG.

4. Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

Der Ausbildende tragt die Kosten fiir MaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte geméaB § 2 Nr. 5, soweit

sie nicht anderweitig gedeckt sind. Dazu gehdren neben den Unterbringungs- auch die Fahrtkosten. Ist

eine auswartige Unterbringung erforderlich, so kénnen dem Auszubildenden anteilige Kosten fiir Ver-

pflegung in dem Umfang in Rechnung gestellt werden, in dem dieser Kosten einspart. Die Anrechnung von

anteiligen Kosten und Sachbezugswerten darf 75 % der vereinbarten Bruttoverglitung nicht tbersteigen.

Kosten, die durch den Besuch der Berufsschule entstehen, werden nicht vom Ausbildenden getragen.

5. Berufskleidung

Wird vom Ausbildenden eine besondere betriebstypische Berufskleidung vorgeschrieben, so wird sie dem

Auszubildenden zur Verfligung gestellt.

6. Fortzahlung der Vergiitung

Dem Auszubildenden ist die Vergiitung auch zu zahlen

a) fur die Zeit der Freistellung gemaB § 2 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie geméaB Jugendarbeits-
schutzgesetz an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorausgeht, ferner
fur die nach dem Gesetz erforderlichen &rztlichen Untersuchungen;

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er

- sich fur die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfillt,

- aus einem sonstigen in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus
dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erflllen.

Im Ubrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

§ 6 Ausbildungszeit und Urlaub

1. Ausbildungszeit (siehe C')

Bei noch nicht 18 Jahre alten Personen sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beach-
ten. Die hdchstzuléssige tagliche Beschaftigungszeit betragt 8 Stunden.

Wenn jedoch im Betrieb die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen auf weniger als 8 Stunden verkdirzt ist, kon-
nen Jugendliche an den Ubrigen Werktagen derselben Woche 8 1/2 Stunden beschaftigt werden. Die
héchstzulassige wochentliche Beschaftigungszeit betragt bei noch nicht 18 Jahre alten Personen nach
dem Jugendarbeitsschutzgesetz 40 Stunden; wenn eine tariflich glinstigere Regelung zur Anwendung
kommt, gilt diese. Die Ausbildung kann auf Antrag gemé&B § 8 Abs. 1 BBIG in Teilzeit durchgefiihrt werden.
2. Urlaub (siehe E)

Soweit nicht glinstigere Urlaubsregelungen zur Anwendung kommen, besteht ein jahrlicher Urlaubs-
anspruch von mindestens

30 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,
von mindestens

27 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,
von mindestens

25 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist,
von mindestens

24 Werktagen, wenn die bzw. der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits
vollendet hat.

Werktage sind alle Tage, auBer Sonn- und gesetzliche Feiertage. Endet die Ausbildung nach dem 30.06.,
hat der Auszubildende Anspruch auf den gesamten gesetzlichen Jahresurlaub. Der Urlaub soll zusam-
menhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden. Wahrend des Urlaubs
darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kiindigung
1. Kiindigung wéhrend der Probezeit
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.
2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben
oder sich flir eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen will.
3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle § 7 Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde erfolgen.
4. Unwirksamkeit einer Kiindigung
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein Glteverfahren gemas § 9 ein-
geleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist gehemmt.

§ 8 Zeugnis
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses ein Zeugnis
auszustellen. Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeftihrt, so soll auch der Ausbilder
das Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten tiber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung
sowie Uber die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten des Auszubildenden. Auf
Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben Uber Verhalten und Leistung aufzunehmen.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten
Fur alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der
Ausschuss flr Lehrlingsstreitigkeiten der 6rtlich zustédndigen Innung bzw. der Ausschuss zur Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und nicht handwerklichen Auszubildenden der Handwerkskammer
Hannover anzurufen, sofern ein solcher Ausschuss besteht. Dies gilt nicht, sofern Anspriiche aus dem
Ausbildungsverhaltnis erst nach dessen Beendigung geltend gemacht werden.

§ 10 Erfillungsort und Gerichtsstand
Erflllungsort flr alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstétte; er gilt auch als
Gerichtsstand.

§ 11 Sonstige Vereinbarungen
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhaltnis betreffen, kénnen nur durch schrift-
liche Erganzung unter F' dieses Berufsausbildungsvertrages getroffen werden.

Stand 03/2010



	ab_firmenname: 
	ab_strassnr: 
	ab_tel_fax: 
	ab_plz: 
	ab_ort: 
	ab_email: 
	ab_betriebsnummer: 
	abstaette_strassnr: 
	abstaette_plz: 
	abstaette_ort: 
	az_name: 
	az_maennl: Off
	az_weibl: Off
	az_strassnr: 
	az_plz: 
	az_ort: 
	az_tel_fax_email: 
	az_arzt_ja: Off
	az_gedat1: 
	az_gebdat2: 
	az_gebdat3: 
	az_gebort: 
	az_staatsangehoerigkeit: 
	az_vormund: 
	az_anschrift_vormund: 
	ausbildungsberuf: 
	fachrichtung: 
	a_ausbzeit_42: Off
	a_ausbzeit_36: Off
	a_ausbzeit_24: Off
	a_ausbildzeit_gesamt: 
	a_bgj_art: 
	a_tatsausbildzeit: 
	b_probezeit3: Off
	d_ausbildungsztaegl: 
	e_entg_1jahr: 
	e_entg_2jahr: 
	e_entg_3jahr: 
	e_entg_4jahr: 
	e_url_jahr1: 
	e_urlaub_jahr2: 
	e_urlaub_jahr3: 
	e_urlaub_jahr4: 
	e_urlaub_werkt1: 
	e_urlaub_werkt2: 
	e_urlaub_werkt3: 
	e_urlaub_werkt4: 
	e_urlaub_arbeitst1: 
	e_urlaub_arbeitst2: 
	e_urlaub_arbeitst3: 
	e_urlaub_arbeitst4: 
	ausb_geburtsname: 
	schule_00: Off
	e_urlaub_jahr5: 
	e_urlaub_werkt5: 
	e_urlaub_arbeitst5: 
	ab_verantwortlicher: 
	a_schulabschl_sonst: 
	b_probezeit1: Off
	b_probezeit2: Off
	b_probezeit4: Off
	berufsschule_in: 
	berufsschule_name: 
	außerbetriebliche_2: Off
	außerbetriebliche_1: Off
	sonderprogramme: Off
	foerderung_nein: Off
	foerderung_ja: Off
	hauptschule: Off
	realschule: Off
	Abgangsklasse: 
	voraus_keine: Off
	abgeschlossene_beru: Off
	männlich: Off
	weiblich: Off
	a_ausbzeit_beginn: 
	a_ausbzeit_ende: 
	a_ort_datum_unten: 
	ausb_name: 
	ausb_gebdatum_am: 
	ort_datum_ausbildender: 
	filiale: 
	a_ausbildzeit_tage: 
	sonstige Vereinb: 
	kreishandwerkerschaft: 
	öffentlicher_dienst: Off
	meister handwerk: 
	sonstiges: 
	gesamtschule: Off
	gymnasium: Off
	berufsfach: Off
	berufseinsteiger: Off
	fachoberschule: Off
	ohne Schulabsch: Off
	Hauptschul9: Off
	Hauptschul10: Off
	sekundar: Off
	sekundar1: Off
	fachhochschulr: Off
	abi: Off
	ausland: Off
	betr201a: Off
	berufsvor201: Off
	ohne vorb: Off
	beruf nicht: Off
	erfolgreich: Off
	öffentlicher_dienst1: Off
	öffentlicher_dienst2: Off
	öffentlicher_dienst3: Off
	öffentlicher_dienst4: Off
	b_teilzz: Off


